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Wir laden unsere Aktionäre ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche Biotech In-
novativ AG (nachfolgend auch die „Gesellschaft“), die am Dienstag, den 31. März 2026 um 
11:00 Uhr in den Räumen der K&L Gates LLP, Friedrichstraße 110A, 10117 Berlin, stattfindet. 
 
TAGESORDNUNG 
 
Tagesordnungspunkt 1 
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 und des Berichts 
des Aufsichtsrats 
 
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Deutsche Biotech 
Innovativ AG zum 31. Dezember 2025 am 9. Februar 2026 gebilligt. Damit ist der Jahresab-
schluss festgestellt. Der festgestellte Jahresabschluss und der Bericht des Aufsichtsrats sind 
der Hauptversammlung vorzulegen, ohne dass es einer Beschlussfassung bedarf. 
 
Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 und der Bericht des Aufsichtsrats 
sind im Internet unter 
http://www.dbi-ag.de/investoren-presse/hauptversammlung/   
zugänglich. Die Unterlagen werden den Aktionären auf Wunsch auch zugesandt. Ferner wer-
den die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und erläutert werden.  
 
Tagesordnungspunkt 2 
Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands, die im Geschäftsjahr 
2025 amtiert haben, namentlich den Herren Dr. Metod Miklus und Dr. Bernd Wegener, für 
diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 
 
Tagesordnungspunkt 3 
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im Geschäfts-
jahr 2025 amtiert haben, namentlich Frau Eva Gardyan-Eisenlohr, Herrn Siegmund Karasch 
und Herrn Renke Lührs für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 
 
Tagesordnungspunkt 4 
Wahlen zum Aufsichtsrat 
 
Die Amtszeiten aller Mitglieder des Aufsichtsrats enden mit Beendigung der Hauptversamm-
lung am 31. März 2026. Daher sind Neuwahlen erforderlich.  
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Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG aus von der Hauptversammlung 
zu wählenden Mitgliedern zusammen. 
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend genannten Kandidaten mit Wirkung zur Beendi-
gung der ordentlichen Hauptversammlung 2026 zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen.  
 

a) Frau Eva Gardyan-Eisenlohr, Berlin, Executive Vice President, Global Chief Compli-
ance Officer Head of Governance, Risk and Compliance, Olympus Corporation 

b) Herrn Siegmund Karasch, Berlin, Geschäftsführer der ASKA Biotech GmbH, Hennigs-
dorf 

c) Herrn Renke Lührs, Berlin, Rechtsanwalt und Partner der BUSE Rechtsanwälte Steu-
erberater PartG mbB 
 

Die Bestellung erfolgt für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über 
die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das 
Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Im Falle der Auflösung 
der Gesellschaft endet die Amtszeit mit der Löschung der Gesellschaft im Handelsregister. 
 
Tagesordnungspunkt 5 
Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Die Gesellschaft wird aufgelöst. Abwicklungsgeschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Ab-
wicklungsgeschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und endet am 31. Dezember 2026. 
 
Tagesordnungspunkt 6 
Beschlussfassung über die Bestellung des Abwicklers und über die Ermächtigung des 
Aufsichtsrats zur Regelung der Vertragsverhältnisse mit dem Abwickler 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 
 

a) Das bisherige Vorstandsmitglied Dr. Metod Miklus, Berlin, wird zum Abwickler bestellt. 
Er vertritt die Gesellschaft stets einzeln und ist von den Beschränkungen des § 181, 2. 
Alternative BGB befreit. 
 

b) Der Aufsichtsrat wird beauftragt und ermächtigt, mit dem Abwickler Dr. Metod Miklus 
Vereinbarungen über die Einzelheiten seines Vertragsverhältnisses zu treffen, insbe-
sondere Vereinbarungen über eine angemessene Vergütung, und einen Anstellungs-
vertrag für die Gesellschaft abzuschließen. 

 
Tagesordnungspunkt 7 
Beschlussfassung über die Änderung des § 13 Absatz 1 der Satzung 
  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
§ 13 Absatz 1 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 
„(1) Aufsichtsratsmitglied erhält eine feste jährliche Vergütung in Höhe von 5.000,00 Euro.“ 
 
Die übrigen Bestimmungen des § 13 der Satzung bleiben unverändert. Die Neufassung gilt für 
die Tätigkeit der Aufsichtsratsmitglieder ab dem 1. Januar 2026. 
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Weitere Angaben zur Einberufung 
 
 
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Stimmrechte in der Haupt-
versammlung sind gem. § 16 der Satzung in Verbindung mit § 123 AktG nur diejenigen Aktio-
näre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft rechtzeitig vor der Hauptversammlung anmelden 
und einen Nachweis ihres Anteilsbesitzes übermitteln. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss 
sich auf den Beginn des 10. März 2026 (0:00 Uhr mitteleuropäische Zeit) beziehen. Die An-
meldung zur Hauptversammlung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesell-
schaft jeweils bis 24. März 2026 (24:00 Uhr mitteleuropäische Zeit) unter der Adresse 
 
Deutsche Biotech Innovativ AG 
c/o AAA HV Management GmbH 
Am Stadion 18-24 
51465 Bergisch Gladbach 
DBI2026@aaa-hv.de 
 
zugehen. 
 
Der Nachweis des Anteilsbesitzes, ist durch Bestätigung durch den depotführenden Interme-
diär in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) zu erbringen. 
 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung 
des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die 
Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei aus-
schließlich nach dem nachgewiesenen Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit 
dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerung des nachgewiesenen Anteils-
besitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des nachgewie-
senen Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des 
Stimmrechts ausschließlich der nachgewiesene Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweis-
stichtag maßgeblich. Veräußerungen nach dem Nachweisstichtag haben daher keine Auswir-
kungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entspre-
chendes gilt für Erwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nach-
weisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teil-
nahme- und stimmberechtigt. 
 
Nach fristgerechtem Eingang von Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes bei der Ge-
sellschaft unter der genannten Adresse werden den teilnahmeberechtigten Aktionären Ein-
trittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Wir bitten die Aktionäre, die an der Haupt-
versammlung teilnehmen oder ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen wollen, 
frühzeitig ihre Eintrittskarten bei ihrem depotführenden Intermediär anzufordern. Die erforder-
liche Anmeldung sowie der Nachweis des Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen direkt durch 
den depotführenden Intermediär vorgenommen. Aktionäre, die rechtzeitig eine Eintrittskarte 
bei ihrem depotführenden Intermediär angefordert haben, brauchen daher nichts weiter zu 
veranlassen. 
 
Stimmrechtsvertretung 
 
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, z.B. 
einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben 
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lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder 
mehrere von diesen zurückweisen. Auch im Falle einer Stimmrechtsvertretung sind eine frist-
gerechte Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestim-
mungen erforderlich. 
 
Die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesell-
schaft können auf durch Gesetz und Satzung zugelassene Weise, insbesondere schriftlich 
oder auf elektronischem Wege per E-Mail, erteilt werden. Auf der Rückseite der Eintrittskarte 
befindet sich ein Formular, welches zur Erteilung einer Vollmacht gebraucht werden kann. 
Möglich ist aber auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht ausstellen. Ein entsprechen-
des Vollmachtsformular wird auf Verlangen in Textform jeder stimmberechtigten Person über-
mittelt. 
 
Bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten, nach § 135 Abs. 10, § 125 Abs. 5 AktG den 
Kreditinstituten gleichgestellten Instituten oder Unternehmen, Aktionärsvereinigungen oder 
Personen, für die nach § 135 Abs. 8 AktG die Regelungen des § 135 Abs. 1 bis 7 AktG sinn-
gemäß gelten, sind in der Regel Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevoll-
mächtigenden zu erfragen sind. Nach dem Aktiengesetz muss die Vollmacht in diesen Fällen 
einem bestimmten Bevollmächtigten erteilt und von dem Bevollmächtigten nachprüfbar fest-
gehalten werden. Die Vollmachtserklärung muss zudem vollständig sein und darf nur mit der 
Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn 
Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein anderes der in § 135 AktG gleichge-
stellten Institute, Unternehmen oder Personen bevollmächtigen wollen, über die Form der Voll-
macht ab. Ein Verstoß gegen die vorgenannten und bestimmte weitere in § 135 AktG genannte 
Erfordernisse für die Bevollmächtigung der in diesem Absatz Genannten beeinträchtigt aller-
dings gemäß § 135 Abs. 7 AktG die Wirksamkeit der Stimmabgabe nicht. 
 
 
Ausliegende und abrufbare Unterlagen 
 
Diese Einladung zur Hauptversammlung und die der Hauptversammlung zugänglich zu ma-
chenden Unterlagen sind ab Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite 
 
http://www.dbi-ag.de/investoren-presse/hauptversammlung/   abrufbar. 
 
Die zugänglich zu machenden Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung am 
31. März 2026 verfügbar sein. 
 
Etwaige bei der Gesellschaft eingehende und veröffentlichungspflichtige Gegenanträge, Wahl-
vorschläge und Ergänzungsverlangen werden ebenfalls über die oben genannte Internetseite 
zugänglich gemacht werden 
 
Information für Aktionäre und Aktionärsvertreter zum Datenschutz 
 
Die Deutsche Biotech Innovativ AG verarbeitet als Verantwortliche im Sinne von 
Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) personenbezogene Daten, um den Ak-
tionären und Aktionärsvertretern die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Aus-
übung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen sowie sonstigen ak-
tienrechtlichen Erfordernissen nachzukommen, denen die Verantwortliche unterliegt (z.B. 
Publikations- und Offenlegungspflichten). Personenbezogene Daten liegen nur dann vor, so-
weit es sich jeweils um natürliche Personen handelt. Die in Deutschland geltenden anwend-
baren Datenschutzbestimmungen werden eingehalten. Der Verantwortliche ist unter folgen-
den Kontaktmöglichkeiten erreichbar: 
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Deutsche Biotech Innovativ AG 
vertreten durch den Vorstand 
Neuendorfstraße 15a 
16761 Hennigsdorf 
Telefon: +49 (0)3302 20 77 824 
Mail: m.miklus@dbi-ag.de 
 
Verarbeitet werden folgende personenbezogene Daten des jeweiligen Aktionärs bzw. von Per-
sonen, die von einem Aktionär ermächtigt sind, im eigenen Namen das Stimmrecht für Aktien 
auszuüben: Name und Vorname, Anschrift, ggf. E-Mail-Adresse (soweit mitgeteilt bzw. be-
kannt), Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien (Eigenbesitz, Fremdbesitz oder Voll-
machtbesitz) und Nummer der Eintrittskarte. Ist ein Aktionärsvertreter vorhanden, werden von 
diesem folgende personenbezogenen Daten verarbeitet: Name und Vorname sowie Anschrift. 
 
Soweit uns diese personenbezogenen Daten nicht von den Aktionären oder Aktionärsvertre-
tern selbst im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung, der Teilnahme an der Haupt-
versammlung oder aber der Stellung eines Ergänzungsverlangens nach § 122 AktG oder der 
Übersendung eines Gegenantrags oder Wahlvorschlags nach §§ 126, 127 AktG übermittelt 
werden, übermittelt der depotführende Intermediär des betreffenden Aktionärs die personen-
bezogenen Daten an uns. 
 
Werden Gegenanträge oder Wahlvorschläge nach §§ 126, 127 AktG gestellt, werden diese 
einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme 
der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft und damit öffentlich zugänglich gemacht. 
 
In der Hauptversammlung ist gem. § 129 AktG das Teilnehmerverzeichnis vor der ersten Ab-
stimmung allen Teilnehmern zugänglich zu machen. Das Teilnehmerverzeichnis enthält nach 
Maßgabe von § 129 AktG die dort genannten personenbezogenen Daten der Teilnehmer der 
Hauptversammlung bzw. des vertretenen Aktionärs, u.a. Namen und Wohnort sowie die Zahl 
der von jedem Anwesenden vertretenen Aktien unter Angabe ihrer Gattung. Jedem Aktionär 
ist zudem auf Verlangen bis zu zwei Jahren nach der Hauptversammlung Einsicht in das Teil-
nehmerverzeichnis zu gewähren. 
 
Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Pflichten gespeichert und 
nach Ablauf der sich daraus ergebenden Aufbewahrungspflichten gelöscht.  
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für die Teilnahme an der Hauptversamm-
lung und die Wahrnehmung der Rechte als Aktionär zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung ist Art. 6 (1) c) DS-GVO. 
 
Die Dienstleister der Gesellschaft, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversamm-
lung beauftragt werden, erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, 
welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten 
die Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft als Verantwortlichem. 
 
Betroffene Personen haben bei Bestehen der entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen 
ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO), Berichtigung (Art. 15 DS-GVO), Einschränkung (Art. 
18 DS-GVO), Widerspruch (Art. 21 DS-GVO), Übertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) und Lö-
schung (Art. 17 DS-GVO) bezüglich ihrer personenbezogenen Daten. Diese Rechte können 
betroffene Personen gegenüber der Deutsche Biotech Innovativ AG unentgeltlich über die fol-
genden Kontaktdaten geltend machen: 
 
Deutsche Biotech Innovativ AG 
Neuendorfstraße 15a 
16761 Hennigsdorf 
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Telefon: +49 (0)3302 20 77 824 
Mail: m.miklus@dbi-ag.de 
 
Zudem steht den Aktionären und Aktionärsvertretern ein Beschwerderecht bei den Daten-
schutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 DS-GVO zu. 
 
Hennigsdorf, im Februar 2026 
 

Deutsche Biotech Innovativ AG 
Der Vorstand 


